
 

Teilnahmebedingungen für den Fotowettbewerb „Moorevital  - Hochmoore überwinden 
Grenzen“  
 

§ 1 Gegenstand des Wettbewerbs 
 
I. Im Zuge des Projektes „Moorevital 2018 - Fortgesetzter Moorschutz im Erzgebirge“ führt 
der Staatsbetrieb Sachsenforst als Teil der Verwaltung des Freistaates Sachsen (Veranstalter) 
einen Fotowettbewerb zum Thema „Die erzgebirgischen Moore in Sachsen und Tschechien“ 
durch.  
II. Teilnehmer können Fotos zu  zwei  verschiedene Themen einreichen: 
1. Landschaftsbild / Landschaftsaufnahme 
2. Detailaufnahme / Makroeindrücke (bspw. moortypische Pflanzen und Tiere in ihrem 
natürlichen Standort) 
III. Jeder Teilnehmer darf nur ein, von ihm selbst angefertigtes, Bild pro Kategorie einreichen.  
Die drei besten Bilder jeder Kategorie werden im Rahmen der Ausstellung des Lesy České 
republiky, s. p. (Staatsbetrieb) V Zátiší 830, Klášterec, 431 51, Tschechien) „Moorevital  - 
Hochmoore überwinden Grenzen“ im Zeitraum vom 07.06.2019 bis 30.06.2019 in der 
Galerie Kryt der Stadt Klášterec nad Ohří präsentiert. 
 
§ 2 Frist 
 
Die Wettbewerbsbeiträge sind bis zum 27.05.2019 einzureichen. Zur Überprüfung der 
Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang unter der in § 5 I genannten 
Adresse. 
 
§ 3 Teilnehmer 
 
I. Teilnehmen dürfen sowohl Amateurfotografen als auch professionelle Fotografen, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben.  
II. Von dem Wettbewerb ausgeschlossen sind Personen, die der Jury dieses Fotowett-
bewerbs angehören und Beschäftigte des Staatsbetriebs Sachsenforst. 
 
§ 4 Eigenschaften der eingereichten Fotos 
 
I. Die Fotos müssen in digitalem JPEG-Format oder TIF-Format eingereicht werden. 
II. Ein eingereichtes Bild muss mindestens 2000 Pixel x 1500 Pixel groß sein. Die Dateigröße 
darf 10 Megabyte nicht überschreiten. Das Bild muss in druckbarer Qualität vorliegen (mind. 
300 dpi).  
III. Die eingereichten Bilder dürfen nicht gegen geltendes Recht verstoßen, und sie dürfen 
keinen grob anstößigen, pornografischen, extremistischen oder jugendgefährdenden 
Charakter haben. 
IV. Gegenstand des Wettbewerbes sind Landschaftsaufnahmen von Mooren und  
Detailaufnahmen ihrer Flora und Fauna. Die Fotos dürfen keine erkennbaren Personen 
zeigen. 
V. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, 
gekauften CDs , Fotos von Dritten usw. enthalten. 
 



 

§ 5 Einreichung der Wettbewerbsbeiträge   
 
I. Das Bild muss als Anhang in einer E-Mail eingereicht werden durch Übersendung an 
Marienberg.Fotowettbewerb@smul.sachsen.de  
II.  Diese Mail hat die folgenden Angaben zum Teilnehmer zu enthalten: 
1. Vorname und Name  
2. Wohnort mit Postleitzahl 
3. Alter (es genügt eine Angabe dahingehend, ob der Teilnehmer über oder unter 18 Jahren 
bei Einreichung ist) 
4. Wo und Wann wurde die Aufnahme gemacht? 
5. Kurze Bildbeschreibung: Was zeigt das Bild? Titel? 
6. Angabe zu Brennweite, Blende und Verschlusszahl , soweit bekannt und möglich. 
III. Die Nachbearbeitung der Bilder mit einem entsprechenden Programm (z.B. Adobe 
Photoshop oder Adobe Lightroom) ist erlaubt, solange der ursprüngliche Charakter des 
Motives erhalten bleibt. Nicht erlaubt sind Collagen.  
IV. Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass der Veranstalter die Fotos nach 
Beendigung des Wettbewerbes nicht zurücksendet und empfiehlt deshalb die Anfertigung 
einer privaten Kopie.  
V. Die Teilnahme ist ausschließlich über den Versand an die E-Mail-Adresse 
Marienberg.Fotowettbewerb@smul.sachsen.de unter Angabe der unter 5 II  geforderten 
Daten möglich. Anderweitig eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht 
zurückgeschickt.  
VI. Nach Einsendung der Bewerbung überprüft der Veranstalter die Einhaltung der 
Voraussetzungen der §§ 4, 5. Nach Abschluss dieses Zulassungsverfahrens erhält jeder 
Teilnehmer eine Mitteilung, ob er am Wettbewerb teilnimmt. 
VII. Bis zum Erhalt der Mitteilung, ob und ggf. was der Teilnehmer gewonnen hat, ist er  
berechtigt, die Teilnahme an dem Wettbewerb in Textform per mail bei der in § 5 IV 
genannten e-mail-Adresse oder postalisch (Adresse: Projektbüro Moorevital-2018, Markt 3 
09496 Marienberg) zu wiederrufen.  
 
§ 6 Kosten 
 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. Die Teilnehmer tragen die Aufwendungen für 
die Teilnahme selbst. 
 
§ 7 Gewinne 
 
I. Aus allen Einreichungen kürt eine durch den Veranstalter benannte Jury die 10 besten 
Bilder, und vergibt unter diesen 10 Bildern die Plätze 1 - 3. Diese werden durch 
Mehrheitsentscheid ermittelt. 
II. Die Gewinne werden wie folgt verteilt: 
1. 1.-3. Platz  
- 50 EUR Geldpreis 1. Platz, 25 EUR Geldpreis 2. Platz, 10 EUR Geldpreis 3. Platz 
- Aufnahme in die Ausstellung „Moorevital  - Hochmoore überwinden Grenzen“ 
- Aufnahme in die Wanderausstellung „Moore an der Grenze“ 
- Veröffentlichung auf www.moorevital.sachsen.de,   

http://www.moorevital.sachsen.de/


 

- folgender Sachpreis des Projektes Moorevital 2018 : T-Shirt (bitte Größe bei Bewerbung 
angeben) 
2. 4.-10. Platz  
- Aufnahme in die Wanderausstellung „Moore an der Grenze“ 
- Veröffentlichung auf www.moorevital.sachsen.de,   
- folgender Sachpreis des Projektes Moorevital 2018 : T-Shirt (bitte Größe bei Bewerbung 
angeben) 
 
§ 8 Weitere Durchführung des Wettbewerbs 
 
I. Die Teilnehmer werden vom Veranstalter per E-Mail benachrichtigt, ob sie gewonnen 
haben, und ggf. welchen Preis sie erhalten.  

II. Die Gewinner können auf www.moorevital.sachsen.de namentlich veröffentlicht werden.   
III. Der Gewinnanspruch unterliegt den folgenden auflösenden Bedingungen: 
- fehlende Mitteilung einer gültigen Post-Zustelladresse und ggf. einer gültigen 
Kontonummer innerhalb eines Monats nach Erhalt der Gewinn-Benachrichtigung, oder  
- Rücksendung des Gewinns wegen Nichtabholung oder falscher  Adresse.  
 
§ 9 vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs 
 
I. Der Veranstalter behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt aus  wichtigem 
Grund zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht er insbesondere 
dann Gebrauch, wenn der planmäßige Ablauf gestört oder behindert wird, wie etwa bei 
Hacker-Angriffen auf die Website, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, 
Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software), oder aus rechtlichen Gründen, 
wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Fotowettbewerbs nicht gewährleistet 
werden kann.  
II. Sofern eine derartige Beendigung durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers 
verursacht wird, behält sich der Veranstalter vor, von diesem Teilnehmer Schadensersatz zu 
fordern. 
III. Bei vorzeitiger Beendigung des Fotowettbewerbs werden die gespeicherten 
Teilnehmerdaten und die bis dahin eingereichten Bilder unverzüglich gelöscht. 
 
§ 10 Ausschluss vom Wettbewerb 
 
I. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel bei Verstoß gegen die 
Teilnahmebedingungen oder bei Versuchen, den Ablauf des Gewinnspiels durch Täuschung, 
z.B. durch falsche Angaben über die Person des Fotografen, zu beeinflussen. auszuschließen 
II. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder 
sich anderweitig durch Täuschung Vorteile verschaffen wollen. Gegebenenfalls können in 

diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.   
 
§ 11 Haftung 
 
I. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schäden, die sich aus der Teilnahme am 
Gewinnspiel und dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten 
Informationen, Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des 

http://www.moorevital.sachsen.de/
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Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und ggf.  dadurch verursachten Datenverlust 
ergeben, soweit dem Veranstalter oder seinen Erfüllungsgehilfen insoweit weder grobe 
Fahrlässigkeit noch Vorsatz vorzuwerfen sind. . 
II. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen. 
III. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei der vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung 
wesentlicher Pflichte aus dem vertragsähnlichen Schuldverhältnis zwischen dem 
Veranstalter und den Teilnehmern am Wettbewerb. Wesentliche Pflichten sind solche, auf 
deren Erfüllung der Teilnehmer in besonderem Maße vertraut und deren Erfüllung für die 
Erreichung des Zweckes des Preisausschreibens unerlässlich ist. Bei einfachen fahrlässigen 
Pflichtverletzungen ist die Haftung des Veranstalters auf den typischerweise vorhersehbaren 
Schäden begrenzt.   
 
§ 12  Urheberrechte 
 
I. Der Teilnehmer   garantiert, dass er die Fotos selbst erstellt hat bzw. das unbeschränkte 
und übertragbare Nutzungsrecht daran hat und durch die Inhalte keine Rechte Dritter 
verletzt werden. 
II. Am Computer bearbeitete Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, Büchern, 
gekauften CDs usw. enthalten. 
III. Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der 
Teilnehmer die Veranstalter von allen Ansprüchen hieraus frei.  
IV. Sollte der Veranstalter aufgrund Verstoßes gegen Rechte am geistigen Eigentum 
und/oder anderer gesetzlicher Vorschriften haftbar gemacht werden, so verpflichtet sich der 
Teilnehmer, den Veranstalter von sämtlichen sich daraus ergebenden begründeten 
rechtlichen Folgen freizustellen. Die Freistellung umfasst insbesondere zu leistende 
Bußgelder, Schadensersatz, sowie sämtliche Kosten der Rechtsverteidigung und anwaltlichen 
Vertretung. 
 
§ 13 Urheberrechtseinräumung 
 
I. Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter das inhaltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkte, 
nicht ausschließliche Nutzungsrecht an den von ihm eingereichten Bildern ein. Insbesondere 
räumt der Teilnehmer dem Veranstalter die nachfolgenden nicht ausschließlichen 
Nutzungsrechte ein: 
 

 das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht 
zur Bearbeitung der eingesandten Bilder für den Fotowettbewerb, 
 

 das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht,  
die Bilder zu vervielfältigen und zu verbreiten, 
 

 das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht, 
die Bilder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, unabhängig davon in welchen Medien, also 
u. a. Print, Online und Social-Media-Portalen wie z.B. Facebook zu veröffentlichen, 
 



 

 das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht , 
die Bilder für die Online Portale und alle weiteren digitalen Produkte des Veranstalters, z.B. 
als Teaser oder Download für Dritte, zu nutzen und bereitzustellen, 
 

 das inhaltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht, die 
eingereichten Bilder im der Ausstellung  „Moorevital  - Hochmoore überwinden Grenzen“  zu 
zeigen. 
 

 das inhaltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkte, nicht ausschließliche Nutzungsrecht, die 
prämierten  Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit für die o.g. Ausstellung zu nutzen, 
beispielsweise für Ausstellungsplakate, Einladungen, E-Cards sowie ggf. den Wettbewerb 
begleitende Kataloge und Bücher. 
 
II. Es besteht keine Prüfungspflicht des Veranstalters für die eingereichten Bilder der 
Teilnehmer und der  Verantwortlichkeit der Teilnehmer für die von ihnen gelieferten Inhalte. 
III. Für die Nutzung der eingereichten Bilder kann der Teilnehmer ggü. dem Veranstalter 
keinen Anspruch auf ein Nutzungsentgelt geltend machen. 
IV.  Bei den auf den Fotos abgebildeten Werken, Kennzeichen oder sonstigen Gegenständen 
hat der Teilnehmer  die erforderlichen Zustimmungen von den Betroffenen eingeholt. Der 
Teilnehmer wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer den 
Veranstalter von allen Ansprüchen frei. 
V. Ein so verwendetes Bild wird vom Veranstalter mit dem entsprechenden Copyright wie 
folgt versehen: "© Vorname Nachname Jahr der Aufnahme".  
 
§ 14 Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 
I. Die von den Teilnehmern eingegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung 
des Wettbewerbs und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit des Projektes und der 
Wanderausstellung gespeichert und nach Zweckerreichung wieder gelöscht.  
 
II. Die prämierten Fotos, ihre Bildbeschreibung und der Name des Teilnehmers sowie das 
Erstelldatum werden in den folgenden Medien veröffentlicht werden: 
 

☐ Intranetseite des Staatsbetriebs Sachsenforst 

☐ Internetauftritt des Staatsbetriebs Sachsenforst unter www.sbs.sachsen.de 

☐ Internetauftritt des Projektes Moorevital 2018 https://moorevital.sachsen.de/ 

☐ örtliche Tagespresse  

☐ folgende Zeitschrift - Forstjournal 

☐ Wanderausstellung „Moore an der Grenze“ 

☐ Flyer und Publikation im Zusammenhang mit dem Projekt „Moorevital 2018 –Fortgesetzer 
Moorschutz im Erzgebirge   

 
III. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Aufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar und insbesondere durch Suchmaschinen 
auffindbar sind, eine Weiterverwendung oder Veränderung durch Dritte nicht 

http://www.sbs.sachsen.de/


 

ausgeschlossen werden kann und unter Umständen keine vollständige Löschung im Internet 
möglich ist. 
IV. Die Einwilligung des Teilnehmers ist freiwillig. Aus einer Nichteinwilligung ergeben sich 
keine nachteiligen Folgen für ihn. Der Teilnehmer kann seine Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.  
Der Widerruf ist zu richten an: 
Projektbüro Moorevital 2018 
FoB Marienberg 
Markt 3, 09496 Marienberg  
oder per E-Mail an Marienberg.Fotowettbewerb@smul.sachsen.de 

 
VI. Den Teilnehmern stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende 
Rechte zu: 
- Recht auf Auskunft über sie betreffende personenbezogene Daten (Artikel 15 
  Datenschutz-Grundverordnung, DS-GVO) 
- Recht auf Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten (Art. 16 DS-
GVO) 
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 DS-GVO) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DS-GVO) 
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 21 DS-GVO) 
 
Entsprechende Anträge sind an den Verantwortlichen zu richten. 
 
III. Der Teilnehmer hat nach Art. 77 DS-GVO außerdem das Recht, sich bei der 
Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn  
betreffenden personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.  
 
Aufsichtsbehörde ist:  
 
Sächsischer Datenschutzbeauftragte 
Kontor am Landtag 
Devrientstraße 1 
01067 Dresden 
 
§ 15 Sonstiges 
 
I. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
II. Auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer einschließlich 
dieser Teilnahmebedingungen  ist deutsches Recht anwendbar. 
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